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Die allgemeinen Angaben zu den Kontaktdaten des Verantwortlichen und des behördlichen 
Datenschutzbeauftragten können der Präambel zu den Datenschutzhinweisen auf der Website der 
Stadt Passau unter www.passau.de/Datenschutzhinweise.aspx entnommen werden. Ebenso 
finden Sie dort Ihre Betroffenenrechte. 
 
1. Erhebung und Speicherung personenbezogener Daten sowie Art und Zweck und deren 
Verwendung 
Aufgrund Ihres aktuellen Antrages erheben wir die im Formblatt abgefragten, notwendigen 
personenbezogenen Daten von Ihnen. Die Erhebung dieser Daten erfolgt, um Ihren Antrag auf 
Feststellung der Wohnberechtigung bearbeiten und weitere Schritte einleiten zu können. Ihre 
Daten werden auf Grundlage von Art. 6 Abs.1 Satz 1 lit. c) und e) DSGVO in Verbindung mit dem 
Bayerischen Wohnungsbindungsgesetz (insbesondere Art. 6 Abs. 3 Satz 3 BayWoBindG), 
Bayerisches Wohnraumförderungsgesetz (insbesondere Art. 21 BayWoFG), Zweites 
Wohnungsbaugesetz, § 1 Abs. 3 Durchführungsverordnung Wohnungsrecht sowie sonstigen 
Wohnungsbenennungs- oder Wohnungsbesetzungsrechts verarbeitet. 
 
2. Weitergabe von Daten an Dritte 
Ihre personenbezogenen Daten werden durch städtische Mitarbeiter (Bauverwaltung, Stadtkasse, 
ggf. Rechnungsprüfungsamt und Rechtsamt) bearbeitet. Eine Weitergabe der 
personenbezogenen Daten an Dritte erfolgt zudem an die Regierung von Niederbayern bei 
Freistellungen und Zweckentfremdungen. Der Wohnungsunternehmer erhält zur Information für 
das Mietverhältnis Ihren Namen. 
 
3. Löschfristen 
Ihre personenbezogenen Daten werden 10 Jahre nach Bindungsende der Wohnung gelöscht. Die 
Angaben zu Einkommensverhältnisse werden nach einem Jahr zum Jahresende nach 
Antragstellung gelöscht. 
 
4. Datenbereitstellung 
Sie sind dazu verpflichtet, Ihre Daten anzugeben. Diese Verpflichtung ergibt sich aus Art. 6 Abs. 
1 S. 1 lit. c) und e) DSGVO in Verbindung mit Art 21 BayWoFG. Die Stadt Passau benötigt Ihre 
Daten, um Ihren Antrag bearbeiten zu können. Wenn Sie die erforderlichen Daten nicht angeben, 
kann Ihr Antrag nicht bearbeitet werden. 
 

 


